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BETRIEBSUBERGANG: CHANCE
STATT ,,KLOTZ AM BEIN“

KUNDIGUNGEN

Nicht jeder Erwerb von Betriebs-
statten, -inventar oder Produk-
tionsmitteln ist zugleich ein
arbeitsrechtlicher Betriebsiiber-
gang: Wann Sie die gesetzlichen
Einschrankungen nicht beachten
miissen Seite 4-5

Esist nurein Irrtum, dass iiberge-
gangene Arbeitsbedingungenim
ersten Jahr nicht anderbar sind:
So konnen Sie unternehmens-
einheitliche Bedingungen auch
mit Ihren ,,neuen” Mitarbeitern
schaffen Seite 6—7

Ein Betriebsiibergang schlief3t
Kiindigungen nichtimmer aus!
Wie Sie mit einem entsprechen-
den Sanierungskonzept not-
wendige Trennungen bereits

vor und wihrend des Ubergangs
durchsetzen konnen  Seite 8—9
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. % ,,Betriebsubergang:
~_-Chancen & Neben-
wirkungen®

Liebe Leserin, lieber Leser,

eine Maoglichkeit, das unternehmerische Portfolio oder die
Produktionskapazitaten zu erweitern, ist die Ubernahme
des Betriebs oder Betriebsteils eines anderen Unternehmens.
Wahrend Sachmittel recht einfach den Inhaber wechseln, ist
die arbeitsrechtliche Situation komplexer: Schnell besteht
hier das Risiko eines Betriebslibergangs. Dessen Folgen sind
zum Schutz der Arbeitnehmer gesetzlich sehr streng geregelt.
Gleichwohl eroffnet das Gesetz auch Ihnen als Arbeitgeber
Handlungsspielraume, die Sie kennen und nutzen sollten.
Dabei ist es fiir Sie als Arbeitgeber unverzichtbar zu wissen,
wie Sie mit den bestehenden Arbeitsverhaltnissen verfahren
konnen. In der vorliegenden Sonderausgabe gebe ich Ihnen
deshalb nicht nur einen umfassenden Uberblick zu den wich-
tigsten Rechtsfragen zum Betriebsubergang. Zugleich erhal-
ten Sie auch wichtige Hinweise und praxisnahe Anleitungen,
wie Sie die kiinftige Zusammenarbeit mit der neu gewonne-
nen Belegschaft rechtssicher ausgestalten konnen. Damit der
Betriebserwerb zur Erfolgsgeschichte fiir Ihr gesamtes Unter-
nehmen wird.

Mit besten Griif3en

L\ .

Prof. Dr. jur. Burkhard Boemke
Chefredakteur

Prof. Dr. jur. Burkhard Boemke ist seit 1998 geschaftsflihrender
Direktor des Instituts fiir Arbeits- und Sozialrecht an der Juristen-
fakultat der Universitat Leipzig.
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UBERBLICK

Was bei einem Betriebsiibergang passiert

Erwerben Sie als Arbeitgeber einen Betrieb, werden Sie kraft Gesetzes auch neuer Chef der dort beschaftigten Arbeitnehmer. Doch dies
ist nicht die einzige Rechtsfolge eines Betriebsiibergangs, die Sie als Arbeitgeber unbedingt kennen sollten.

Bei einem Betriebstibergang handelt es sich um ein Rechtsge-
schaft, durch das ein Betrieb oder Betriebsteil als wirtschaftliche
Einheit von dem bisherigen Inhaber auf den Erwerber Ubertra-
gen wird (= Betriebsinhaberwechsel). Die Voraussetzungen und
Rechtsfolgen finden sich in § 613a Birgerliches Gesetzbuch (BGB).
Daneben pragen Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts und
vor allem des Europaischen Gerichtshofs zahlreiche Einzelfragen
im Zusammenhang mit Betriebslibergangen.

Die Arbeitsverhaltnisse gehen mit iiber

Zentrale Rechtsfolge des Betriebstibergangs ist, dass der Erwer-
ber kraft Gesetzes in die Arbeitsverhaltnisse zwischen dem bis-
herigen Betriebsinhaber und den im betroffenen Betrieb(steil)
beschaftigten Mitarbeitern eintritt und dabei auch bestehende
Rechte und Pflichten tbernimmt.

Nach einem Betriebslibergang wird also der Betriebserwerber au-
tomatisch auch neuer Chef der Mitarbeiter (Arbeitgeberwechsel).
Gerade wenn Sie als Arbeitgeber einen Betrieb erwerben, ist es

daher flr Sie wichtig zu wissen, wie Sie dann mit diesen Arbeits-
verhaltnissen verfahren kdnnen.

Uberblick: Weitere gesetzliche Folgen des Be-
triebsiibergangs

- Die Kundigung von Mitarbeitern aus Anlass des Betriebstiber-
gangs ist grundsatzlich unwirksam (§ 613a Abs. 4 BGB).

- Die bisherigen Tarifvertrage und Betriebsvereinbarungen gel-
ten weiter und durfen nicht vor Ablauf eines Jahres zum Nach-
teil der Arbeitnehmer gedandert werden. Ausnahme: Die beim
Betriebserwerber geltenden Tarifvertrage und Betriebsverein-
barungen kommen zur Anwendung (§ 613a Abs. 1 BGB).

- Als Betriebserwerber haften Sie gegebenenfalls fir Alt-Ver-
bindlichkeiten des bisherigen Betriebsinhabers, etwa ausste-
hende Lohnforderungen (§ 613a Abs. 2 BGB).

- Die Arbeitnehmer sind umfangreich tber den Betriebsliber-
gang und seine Folgen zu unterrichten (§ 613a Abs. 5 BGB).

- Jedem Mitarbeiter steht ein Widerspruchsrecht gegen den
Ubergang seines eigenen Arbeitsverhaltnisses zu.

Welche Beschiftigungsverhaltnisse (nicht) iibergehen

Die wichtigste Rechtsfolge eines Betriebsiibergangs ist der Ubergang der Arbeitsverhiltnisse der betroffenen Mitarbeiter. Das heiRt: Als
Erwerber treten Sie in die Rechte und Pflichten dieser Arbeitsverhaltnisse ein. Umso wichtiger also zu wissen, fiir welche Beschiftigten

Sie durch den Ubergang tatsichlich neuer Arbeitgeber werden.

Beim Erwerb eines Betriebs gehen die Arbeitsverhaltnisse folgen-
der Mitarbeiter auf den Betriebserwerber tber:

- samtliche Arbeiter und Angestellte,
- Azubis und Aushilfskrafte sowie auch
- leitende Angestellte (nicht aber Geschaftsfiihrer!).

Diese Mitarbeiter gehen nicht mit
Mangels bestehenden Arbeitsverhaltnisses gilt dies nicht fur:

- Vorstands- oder Geschaftsfihrer-Dienstverhaltnisse,
- freie Mitarbeiter oder selbststandige Handelsvertreter,
- Beamte.

Sonderfille

1. Gekiindigte Arbeitnehmer: Nur bestehende Arbeitsverhalt-
nisse gehen auf Sie als Erwerber Uber. Fir bereits gekiindigte
Arbeitnehmer bedeutet dies, dass deren Arbeitsverhaltnis
nur noch bis zum Ablauf der Kiindigungsfrist auf Sie tuiber-
geht.

2. Befristet Beschaftigte: Befristete Arbeitsverhaltnisse, bei
denen das vereinbarte Befristungsende nach dem Betriebs-
ubergang liegt, gehen auf Sie Uber und enden regular mit
Ablauf der wirksam (!) vereinbarten Befristung.

3. Ruhende Arbeitsverhiltnisse: Auch ruhende Arbeitsverhalt-
nisse, etwa bei Elternzeit oder Sonderurlaub, gehen tber.
Anders verhalt es sich dagegen bei Ruhestandsverhaltnissen.
Ist der Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausgeschieden, ist
sein Arbeitsverhaltnis beendet.

4. Mitarbeiter in Altersteilzeit: Die Arbeitsverhaltnisse von
Altersteilzeitbeschaftigten, die (noch) zur Arbeitsleistung ver-
pflichtet sind, gehen auf den Betriebserwerber Uber. Das
Bundesarbeitsgericht hat zudem entschieden, dass auch
Arbeitsverhdltnisse von Altersteilzeitbeschaftigten in der
Freistellungsphase bei einem Betriebstibergang mit Giberge-
hen (30.10.2008, Az. 8 AZR 54/07).

5. Widersprechende Arbeitnehmer: Arbeitnehmer konnen dem
Ubergang ihrer Arbeitsverhaltnisse widersprechen (§ 613a
Abs. 6 BGB). Uben Mitarbeiter ihr Widerspruchsrecht aus,
bleibt der VeraufRerer deren Arbeitgeber.
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DEFINITION

Wann (k)ein Betriebsiibergang vorliegt

Schnell heif’t es im Alltag, dass ein Betrieb an Herrn X libergegangen ist oder der Betrieb von der Y-Gruppe gekauft wurde. Doch nicht
immer liegt bei derartigen betrieblichen Veranderungen auch tatsachlich ein arbeitsrechtlicher Betriebsiibergang vor!

Betriebsiibergang nur bei rechtsgeschaftlichem
Erwerb

Ein Betriebsuibergang setzt einen Inhaberwechsel durch Rechts-
geschaft voraus (§ 613a Abs. 1 Satz 1 BGB). An einem solchen
rechtsgeschaftlichen Erwerb fehlt es, wenn der Betrieb kraft Ge-
setzes von einer Person auf eine andere Ubergeht. Kein Fall des
arbeitsrechtlichen Betriebsiibergangs liegt daher beim Erwerb
durch Erbfolge vor oder wenn nicht der Inhaber des Betriebs, son-
dern nur dessen Gesellschafter wechselt (z. B. Verkauf von Gesell-
schaftsanteilen) oder sich im Rahmen gesellschaftsrechtlicher
Umwandlungen lediglich die Rechtsform der Gesellschaft andert.

Beispiel: Die beiden Gesellschafter Herr X und Frau Y der
Maschinenanlagenbauer MAB-GmbH entschliefen sich
zum Ruickzug ins Privatleben und tibertragen ihre GmbH-
Anteile auf die Z-AG, einen Finanzinvestor. Hier liegt kein
Betriebstiibergang vor. Rechtstrager des Unternehmens ist
weiterhin die MAB-GmbH geblieben. Nur die Inhaber der
Gesellschaftsanteile haben gewechselt. Pflichten nach §
613a BGB bestehen deshalb nicht.

Erwerb einzelner Produktionsmittel ist kein Be-
triebs(teil-)iibergang

Oftmals ergeben sich gute Gelegenheiten dadurch, dass Sie Pro-
duktionsmittel aus der Insolvenzmasse anderer Unternehmen
gunstigerwerben. Wenn Sie sich dabei auf einzelne Betriebsmittel
beschranken, brauchen Sie nicht zu flirchten, dass Sie gleich noch
einige neue Mitarbeiter mit hinzubekommen. Die bloRe Ubernah-
me von Teilen des Inventars eines anderen Unternehmens fiihrt
namlich noch nicht zum Ubergang des ganzen Betriebs oder Be-
triebsteils. Vielmehr liegt ein Betriebstibergang nach § 613a BGB
erst dann vor, wenn die Produktionsmittel als wirtschaftliche Ein-
heit, beispielsweise als abgrenzbarer Betriebsteil, zugleich mit we-
sentlichen Teilen der Belegschaft oder Arbeitsorganisation tber-
nommen werden.

Auftrags- oder Funktionsnachfolge ist kein Be-
triebsiibergang

Ebenso wie der bloRe Erwerb einzelner Produktionsmittel stellt
auch die bloRe Fortfiihrung einer Betriebsfunktion durch ein an-
deres Unternehmen noch keinen Betriebstibergang dar.

Beispiel: Nadja T. ist als Verkauferin in einem Backshop der
Firma A beschaftigt. Nach der Beendigung des Mietver-
trags fur die Verkaufsflache schlief3t die Firma A ihre Filiale.
AnschlieBend wird die Verkaufsflache an die Firma B ver-
mietet, die darin ebenfalls einen Backshop erdffnet, ohne

jedoch Personal oder Betriebsmittel von der Firma A zu
tibernehmen. Ein Betriebsiibergang, und damit ein Uber-
gang des Arbeitsverhadltnisses von Nadja T, hat nicht statt-
gefunden. Soweit nur die Funktion des Betriebs fortgefuhrt
wird (Verkauf von Backwaren), liegt kein Betriebsiibergang
vor. Dieser verlangt regelmaRig auch die Ubernahme von
Betriebsmitteln oder Teilen der Belegschaft.

ACHTUNG a

Bei einer Auftragsnachfolge kann die Weiternutzung ge-
stellter Betriebsmittel Risiken bergen! Nach der Rechtspre-
chung des Europaischen Gerichtshofs (EuGH) ist namlich
nicht zwingend erforderlich, dass die Betriebsmittel unmit-
telbar vom vorherigen Auftragsinhaber oder Funktionsvor-
ganger ubernommen werden. Fiir das Vorliegen eines Be-
triebslibergangs im Rahmen der Auftragsnachfolge, etwa
der Neuvergabe eines Dienstleistungsauftrags (z. B. Reini-
gungsleistungen oder Betrieb einer Kantine), kann es daher
ausreichen, wenn Betriebsmittel oder Arbeitsorganisation
vom Auftraggeber gestellt wurden und vom neuen Auftrag-
nehmer in erheblichem Umfang weiterbenutzt werden.

Vorsicht! Ubergang trotz Eingliederung in eigene
Betriebsorganisation moglich

Ein Betriebsubergang verlangt normalerweise, dass der Ubertra-
gene Betrieb beziehungsweise Betriebsteil seine organisatori-
sche Selbststandigkeit bewahrt, das heilst, der Erwerber mit der
bisherigen Organisationsstruktur weiterarbeitet. Eine Auflosung
dieser Betriebsorganisation und Zuordnung in die Strukturen des
aufnehmenden Betriebs stellt keinen identitatswahrenden Uber-
gang des Betriebs(teils) dar. Dieses Kriterium wurde jedoch vom
EuGH erheblich aufgeweicht. Danach kann ein Betriebstibergang
selbst dann vorliegen, wenn der Erwerber einen Betrieb oder Be-
triebsteil vollstandig in seine vorhandenen Betriebsstrukturen
eingliedert (EuGH, 12.02.2009, Az. C-466/07).

Was bei Fortfiihrung stillgelegter Betriebe gilt

Wird ein Betrieb oder Betriebsteil stillgelegt und werden die Be-
triebsmittel erst nach der Stilllegung verdauf3ert, scheidet ein Be-
triebslibergang grundsatzlich aus.

Doch Vorsicht! Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts (BAG) wird vermutet, dass ein Betriebstiibergang und keine
-stilllegung vorliegt, wenn es noch vor dem beabsichtigten Still-
legungstermin oder alsbald danach zu einer Betriebsfortfihrung
durch einen Betriebserwerber kommt (BAG, 16.02.2012, Az. 8 AZR
693/10).
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KRITERIEN

1-Punkte-Katalog: So priifen die Arbeitsgerichte, ob ein

Betriebsiibergang vorliegt

Fiir die Beurteilung, ob im Einzelfall ein Betriebsiibergang vorliegt, fehlt es leider an einer exakten Definition. Die Arbeitsgerichte priifen
deshalb nach einem 7-Punkte-Katalog. Je mehr Kriterien vorliegen, desto wahrscheinlicher ist das Vorliegen eines Betriebsiibergangs.

Voraussetzung: Ubertragung eines Betriebs(teils)

Wichtigste Voraussetzung ist, dass ein Betrieb oder ein Betriebs-
teil Ubertragen wird. Gegenstand eines Betriebslibergangs ist
daher nach der Rechtsprechung der Arbeitsgerichte die Uber-
tragung eines Betriebs als auf Dauer angelegte organisatorische
Gesamtheit von Personen und Sachen zur Austibung einer wirt-
schaftlichen Tatigkeit (BAG, 25.01.2018, Az. 8 AZR 309/16).

Diese Abgrenzung bereitet vor allem dann Schwierigkeiten, wenn
Auftrage im Dienstleistungsgewerbe ohne wesentliche mate-
rielle oder immaterielle Betriebsmittel neu vergeben werden (z. B.
Reinigungs- oder Bewachungstatigkeiten). Wird ein solcher Auf-
trag fremd (Outsourcing) oder neu vergeben, kommt es darauf
an, ob und unter welchen Voraussetzungen damit der Ubergang
einer wirtschaftlichen Einheit verbunden ist.

Fir die Beurteilung, ob im Einzelfall ein Betriebslibergang vorliegt,
verwenden die Arbeitsgerichte deshalb folgenden 7-Punkte-Kata-

log. Je mehr dieser Kriterien vorliegen, desto wahrscheinlicher ist
das Vorliegen eines Betriebslbergangs.

1. Ubergang materieller Betriebsmittel, wie zum Beispiel
Gebaude, EDV, Blroeinrichtungen, Fuhrpark oder Produkti-
onsmittel (Maschinen).

2. Ubernahme von wesentlichen Teilen der Belegschaft nach
Anzahl und/oder Sachkunde (Wissenstrager) durch den
neuen Inhaber.

3. Ubergang von Kunden oder Geschaftspartnern.

4. Ahnlichkeit der vor und nach dem Ubergang verrichteten
Tatigkeiten (Priifung, ob Betriebsmethoden und Arbeitsorga-
nisation im Wesentlichen gleich geblieben sind).

Keine oder nur kurzzeitige Unterbrechung der Tatigkeit.

6. Ubernahme von Personalstrukturen und Fihrungskraften.

7. Nutzung der funktionellen Verknipfung zwischen den tber-
tragenen Betriebsmitteln oder Weiternutzung von Arbeits-
organisation und Betriebsmethoden (Know-how).

Wie Sie das Risiko eines Betriebsiibergangs fiir Ihr
Unternehmen verringern konnen

Die gesetzlichen Folgen des § 613a BGB kénnen Sie als Arbeitgeber zwar nicht wirksam durch Vertrag aushebeln. Ubernehmen Sie in
groBerem Umfang Produktionsmittel, Know-how oder Teile der Belegschaft, konnen Sie aber Ihr Haftungsrisiko verringern, wenn Sie

folgende Punkte beachten.

1. Weisen Sie Mitarbeitern andere Arbeitsorte zu

Begrenzen Sie Ihr Risiko, wenn Sie als Arbeitgeber einen Teil der
Belegschaft einer anderen Firma Ubernehmen bzw. wieder ein-
stellen, indem Sie diese Mitarbeiter nach Moglichkeit an verschie-
denen Arbeitsorten einsetzen. So sind alte und neue Aufgaben-
gebiete nicht identisch. Anspriiche der nicht Gbernommenen
Arbeitnehmer aus § 613a BGB werden dann mangels Identitat von
VeraufRerer- und Erwerberbetrieb ausscheiden.

2. Losen Sie bisherige Belegschaftsstruktur auf

Losen Sie die Belegschaftsstruktur der ibernommenen Mitarbei-
ter vollstandig auf und gliedern Sie diese in Ihre bisherige Arbeits-
organisation ein. Die nicht tibernommenen Arbeitnehmer kénnen
dann nicht aus § 613a BGB verlangen, ebenfalls von lhnen be-
schaftigt zu werden.

3. Stilllegung: Warten Sie mit Wiederaufnahme

Erwerben Sie Betriebsmittel von einem Unternehmen, welches
seinen Betrieb stilllegen mochte und den Mitarbeitern bereits ge-
kiindigt hat, sollten Sie mit einer beabsichtigten Wiederaufnah-
me des Betriebs abwarten. Die Arbeitsgerichte gehen in diesem
Fall namlich erst nach einer langeren (regelmaRig ab 6 Monaten)
Betriebsunterbrechung davon aus, dass kein Betriebsubergang
vorliegt. Anspriiche nicht ibernommener oder wiedereingestell-
ter Arbeitnehmer aus § 613a BGB gehen dann ins Leere.

4. Vereinbaren Sie Haftungsfreistellung

Vorsorglich sollten Sie sich von der Firma, die Ihnen einen Teil der
Belegschaft lberldsst, eine Haftungsfreistellung versprechen las-
sen. Dann kdnnen Sie im Falle einer Ubernahme dieses Unterneh-
men fur finanzielle Mehrbelastungen in Regress nehmen.
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ARBEITSBEDINGUNGEN

Firmenwagen kann nach Betriebsiibergang entzogen werden

Ein Betriebsiibergang halt viele Fallstricke bereit. So ist auch zu klaren, welche Regelungen nach einem Betriebsiibergang weiter anzu-
wenden sind. SchlieBlich haben Sie ein Interesse daran, dass fiir die Mitarbeiter Ihres neuen Betriebs keine Sonderregelungen gelten.

=
=

Einem Arbeitnehmer war ein Firmenwagen zur betriebli-
chen und privaten Nutzung zur Verfligung gestellt worden.
Grundlage hierflir war eine vom Arbeitgeber aufgestellte
betriebliche Firmenwagenregelung, welche festgelegte,
wann Mitarbeiter einen Firmenwagen erhalten.

Der Fall:

Nach der VeraulRerung des Betriebs weigerte sich der Er-
werber, einen Firmenwagen zu Uberlassen. Nach der im
Betrieb des Erwerbers geltenden Betriebsvereinbarung
galt der Mitarbeiter namlich nicht als anspruchsberechtigt.
Dennoch verlangte der Arbeitnehmer eine Entschadigung
flr den Entzug des bisher Uberlassenen Firmenwagens. Er
meinte, infolge des Betriebsiibergangs gelte die von Be-
triebsveraulerer aufgestellte Firmenwagenregelung als
arbeitsvertraglicher Anspruch fort.

§ Das Urteil:

Das Landesarbeitsgericht (LAG) wies die Klage ab. Der Ar-
beitnehmer konne keine Nutzungsentschadigung verlan-
gen, weil er keinen Anspruch auf Uberlassung eines Firmen-

fahrzeugs habe. Die beim VerauRerer geltende betriebliche
Firmenwagenregelung sei durch die beim Betriebserwerber
zum gleichen Regelungsgegenstand geltende Betriebs-
vereinbarung abgelost worden. Diese gelte deshalb un-
mittelbar und zwingend auch fiir den Ubergegangenen
Mitarbeiter. Damit sei die Grundlage fiir einen Anspruch
auf Uberlassung eines Firmenfahrzeugs ersatzlos entfallen
(LAG KoIn,12.12.2024, Az. 6 Sa 519/23).

EEI Meine Empfehlung!
Anderung durch neue Betriebsvereinbarung ist zul3ssig

Nach einem Betriebsiibergang gelten die bisherigen kollektiven
Regelungen, insbesondere Betriebsvereinbarungen, als Inhalt des
Ubergegangenen Arbeitsverhaltnisses grundsatzlich weiter und
dirfen nicht vor Ablauf eines Jahres zum Nachteil der Arbeitneh-
mer gedndert werden.Dieses Anderungsverbot gilt aber nur fir
individualvertragliche Abreden, wie etwa Anderungsvertrage.
Vom Gesetz ausdriicklich zugelassen ist hingegen die Ablosung
der beim alten Arbeitgeber geltenden kollektiven Regelungen
durch entsprechende Betriebsvereinbarungen mit dem Betriebs-
rat beim neuen Inhaber (§ 613 a Abs. 1Satz 3 BGB).

Welche Pflichten auf den Betriebserwerber iibergehen

Bei einem Betriebsiibergang schulden Sie als neuer Arbeitgeber den libergegangenen Arbeitnehmern alles, was auch der ehemalige
Arbeitgeber schuldete. Dies klingt recht einfach, kann im Detail aber erhebliche Umsetzungsprobleme hervorrufen.

So konnen die Arbeitsverhaltnisse der neu hinzukommenden Mit-
arbeiter Regelungen unterliegen, die Sie bisher nicht im eigenen
Unternehmen praktiziert haben. Denken Sie nur an Zielvereinba-
rungen oder Gratifikationen.

Gleichwohl bestehen folgende Anspriiche der ibernommenen
Mitarbeiter fort:

- Anspruch auf Zahlung des (unverdnderten) Arbeitsentgelts
(z. B. Grundverglitung, Sonderzahlungen, Provisionen und
Sachleistungen), Gewahrung der vertraglich vereinbarten
Urlaubstage

+ Versorgungszulagen und Anwartschaften der betrieblichen
Altersvorsorge

- Anspriiche aus betrieblicher Ubung, z. B. Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld

Aber nicht nur die arbeitsvertraglichen Anspruiche gelten bei Ih-
nen weiter. Als Erwerber missen Sie auch die bisherigen Zeiten
der Betriebszugehorigkeit anerkennen. Dies wird an vielen Stellen
relevant —von etwaigen Gehaltsregelungen (z. B. Treuepramien)
bis zu den langeren Kuindigungsfristen.

Auch arbeitsrechtliche MaRnahmen gelten fort

Die andere Seite der Medaille: Noch vom VerauR3erer gegenlber
Arbeitnehmern erteilte

+ Ermahnungen oder

+ Abmahnungen

behalten ebenfalls ihre Glltigkeit. Gleiches gilt fur Beurteilungen
oder Zwischenzeugnisse, die noch vom Betriebsveraul3erer ausge-
stellt wurden. Auch an diese bleiben Sie als Erwerber gebunden.
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VERTRAGSANDERUNGEN

Das sind lhre Spielraume zur Anpassung der
Arbeitsbedingungen lhrer ,neuen“ Mitarbeiter

Ihre Moglichkeiten nach einem Betriebsiibergang die Arbeitsbedingungen der iibernommenen Arbeitnehmer zu @ndern, sind durch die
gesetzliche Regelung des § 613a Abs. 1 BGB beschrankt. Fiir die Frage, ob und wie Sie die Arbeitsbedingungen Ihrer neuen Mitarbeiter
dennoch anpassen konnen, sind 2 Fallgestaltungen zu unterscheiden.

1. Fall: Arbeitsbedingungen beim VerauRerer nur
arbeitsvertraglich geregelt

Es ist nur ein vielfach verbreiteter Irrtum, dass die bisherigen Ar-
beitsbedingungen nach einem Betriebslibergang ein Jahr lang un-
veranderbar waren. Ein derartiges generelles Verschlechterungs-
verbot enthalt § 613a BGB jedoch nicht!

TIPP @

Sie konnen deshalb als Erwerber mit einem Mitarbeiter,
dessen Arbeitsbedingungen nur durch den Arbeits- und
nicht durch einen Tarifvertrag oder eine Betriebsverein-
barung geregelt waren, diese auch vor Ablauf eines Jahres
zum Nachteil des Arbeitnehmers (z. B. geringere Vergiitung,
langere Arbeitszeit, abweichender Urlaubsanspruch etc.)
andern; allerdings nur einvernehmlich!

2. Fall: Arbeitsbedingungen beim VerduRerer
durch Tarifvertrag geregelt

Waren die Arbeitsbedingungen beim bisherigen Betriebsinhaber
durch einen Tarifvertrag geregelt, werden die darin festgehalte-
nen Konditionen grundsatzlich Inhalt des Arbeitsverhdltnisses
zwischen lhnen und dem tibernommenen Arbeitnehmer. Bis zum
Ablauf eines Jahres darf keine individualvertragliche Anderung
zum Nachteil des Mitarbeiters erfolgen. Das ist aber regelmallig
nicht in Threm Erwerberinteresse. Schliel3lich sollen in einem Be-
trieb fur alle Mitarbeiter die gleichen Arbeitsbedingungen gelten.

Hier gilt der Erwerbertarifvertrag kraft Gesetzes

In folgenden Fallen gilt die 1-jahrige Sperrfrist nicht und es gilt fur
die Ubernommenen Mitarbeiter gemal} § 613a Abs.1 Satz 3 BGB
bereits unmittelbar nach dem Betriebslibergang der bei Ihnen als
Erwerber anzuwendende Tarifvertrag:

1. Inthrem Betrieb gilt ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag
unmittelbar.

2. Aufgrund beidseitiger Tarifbindung gilt Ihr Tarifvertrag (z. B.
Ihr Haustarifvertrag) ebenfalls unmittelbar. Der Arbeitneh-
mer muss hierfur aber Mitglied der abschlief}enden Gewerk-
schaft sein.

3. Der Mitarbeiter ist zwar nicht Gewerkschaftsmitglied, sein
Arbeitsvertrag enthalt jedoch eine Bezugnahmeklausel, die
auf den jeweils giiltigen Tarifvertrag verweist (= groBe dyna-
mische Verweisung).

ACHTUNG 4

Wird dagegen im Arbeitsvertrag auf einen bestimmten
(konkret benannten) Tarifvertrag verwiesen, gelten dessen
Bestimmungen in der Regel auch nach dem Betriebstiber-
gang fort.

So vereinbaren Sie ,lhren® Tarifvertrag

Auf die vorgenannten Ausgangssituationen haben Sie kaum Ein-
fluss. Sie wissen im Regelfall noch nicht einmal, welche Arbeit-
nehmer in der Gewerkschaft sind. Wirklich einheitliche Arbeits-
bedingungen nach einem Betriebsiibergang konnen Sie daher nur
schaffen, wenn Sie die Anwendung des bei Ihnen geltenden Tarif-
vertrags ausdriicklich vereinbaren.

Eine solche Vereinbarung ist auch vor Ablauf der 1-jahrigen Sperr-
frist zulassig, beispielsweise mit nachstehender Formulierung.

Vereinbarung iiber den anwendbaren Tarifvertrag

Die Parteien sind sich dartiber einig, dass das zwischen ihnen
bestehende Arbeitsverhdltnis einschliefslich der Lohnhéhe zu-
ktinftig durch die Regelungen des (...)-tarifvertrags gestaltet
werden soll.

ACHTUNG i

Sie konnen jedoch nur den fur Ihr Unternehmen einschlagi-
gen Tarifvertrag vereinbaren. Unzulassig ist die Bezugnah-
me von orts- oder branchenfremden Tarifregelungen.

Betriebsiibergang & Betriebsvereinbarung: Das
ist wichtig

Folgende Konstellationen sind bei einem Betriebsiibergang bei
noch laufenden Betriebsvereinbarungen zu unterscheiden:

1. Wird der libergehende Betrieb fortgeflihrt und behalt er
daher seine ,Identitat®, gilt die Betriebsvereinbarung weiter.
SchlieBlich bleibt auch der bisherige Betriebsrat bestehen.

2. Geht die Betriebsidentitat verloren, weil ein Betriebsteil Gber-
geht oder der Betrieb wesentlich verandert oder eingeglie-
dert wird, werden die Regelungen aus der Betriebsvereinba-
rung Inhalt des Arbeitsverhdltnisses, soweit beim Erwerber
nicht schon eine entsprechende ablosende Betriebsvereinba-
rung besteht.
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KUNDIGUNG & CO.

Welche Trennungen von Mitarbeitern (nicht) zuldssig sind

Hartnackig halt sich der Irrtum, dass Arbeitsverhaltnisse bei einem Betriebsiibergang nicht gekiindigt werden kénnen. Richtig ist viel-
mehr, dass § 613a Abs. 4 BGB fiir den VerduRerer und den Erwerber die Kiindigungsmoglichkeit ,,wegen des Betriebsiibergangs* ein-
schrankt. Ein Verbot jeglicher Kiindigungen geht damit aber gerade nicht einher.

Verboten und damit unwirksam sind lediglich diese Kiindigungen:

- Eine betriebsbedingte Kiindigung aus Anlass des Betriebsliber-
gangs verstoRt gegen § 613a Abs. 4 Satz 1BGB und ist deshalb
nichtig.

- Gleichfalls unwirksam sind Anderungskindigungen, die wegen
des Betriebsiibergangs ausgesprochen werden (z. B. eine Ande-
rungskiindigung zur Lohnsenkung nach einem Betriebstiber-
gang durch den Erwerber).

Diese Beendigungen sind weiter zuldssig

Das Gesetz stellt in § 613a Abs. 4 Satz 2 BGB sogar ausdriicklich
klar, dass Ihr Kiindigungsrecht aus anderen Griinden ganzlich un-
berlihrt bleibt. Unproblematisch zulassig ist es daher, wenn das
Arbeitsverhadltnis auf folgenden Wegen beendet wird:

- Das Kiindigungsrecht des bernommenen Mitarbeiters bleibt
vom Betriebsiibergang unberihrt (Eigenkiindigungen).

- Das Arbeitsverhaltnis eines beim fritheren Betriebsinhaber
befristet oder auflosend bedingt eingestellten Arbeitnehmers
lauft nach dem Betriebslibergang beim Erwerber regular aus.

- Den Grund fiir eine personen- oder verhaltensbedingte Kiindi-
gung liefert der Arbeitnehmer selbst (z. B. Dauerkrankheit,
Arbeitsverweigerung, Diebstahl). Da diese Griinde nichts mit
dem Betriebslibergang zu tun haben, bleiben die Kiindigungen
selbstverstandlich moglich.

- Auch wenn die Kuindigung aus betrieblichen Griinden unab-
hangig vom Betriebsiibergang erfolgt, ist sie wirksam.

Umgehung: Hier greift das Kiindigungsverbot!

Andererseits gilt das gesetzliche Kiindigungsverbot auch fiir Um-
gehungsgeschafte, die den Ubergang des Arbeitsverhaltnisses
auf den Betriebserwerber bei gleichzeitigem Erhalt des Arbeits-
platzes verhindern sollen. Hier schieben die Arbeitsgerichte etwa-
igen Umgehungsversuchen regelmaRig einen Riegel vor.

Beispiel Ein Unternehmen plant die VerauRerung eines Be-
triebs. Um einen hoheren Verkaufserlos zu erzielen, schlieRt
es mitden beschaftigten Mitarbeitern Aufhebungsvertrage
zum VerauBerungszeitpunkt der Betriebsmittel. Anschlie-
Rend stellt der Betriebserwerber einen Teil der ehemaligen
Belegschaft (die Leistungstrager) wieder ein und fiihrt die
Geschaftstatigkeit des Betriebs fort. Auch Klara S., die nicht
wieder eingestellt wurde, verlangt Weiterbeschaftigung.
Zu Recht! Auch das Arbeitsverhaltnis von Klara S. ist kraft
Gesetzes auf den Betriebserwerber lbergegangen. Da die
Aufhebungsvertrage anlasslich des Betriebslibergangs ge-
schlossen wurden, sind diese wegen Umgehung des Kiindi-
gungsverbots unwirksam.

Auch diese Gestaltungen haben keinen Bestand

Zwar hindert der Betriebslibergang Sie nicht daran, mit dem Mit-
arbeiter einen Aufhebungsvertrag zu vereinbaren. Schlieen Sie
diesen allerdings anlasslich des Betriebsiibergangs, kann die Auf-
hebung wegen der Umgehung des Kiindigungsverbots unwirk-
sam sein. Unzulassig sind nach der Rechtsprechung der Arbeits-
gerichte deshalb auch folgende Gestaltungen zur Beendigung des
Arbeitsverhaltnisses:

- Aufhebungsvertrag mit Wiedereinstellungszusage durch den
Betriebserwerber

- Eigenkilindigung des Arbeitnehmers bei gleichzeitiger Wieder-
einstellungszusage durch den Betriebserwerber

Schritt fiir Schritt: So gelingt lhnen die Trennung

Fur die Frage, wie Sie Personal reduzieren konnen, kommt es dar-
aufan, in welchem Stadium sich der Betriebslibergang befindet.
Unterscheiden Sie hier folgende 3 Phasen:

1. vor dem Betriebslibergang,
2. unmittelbar im Anschluss und
3. nach Abschluss des Betriebstibergangs.

Phase 1: Vor dem Betriebsiibergang

Die besten Chancen fur eine Personalreduzierung bieten sich im
Vorfeld eines Betriebstibergangs. Insbesondere in Sanierungsfal-
len bestehen fur Sie als Erwerber gute Moglichkeiten dafur, dass
Sie nur mit der Anzahl von Mitarbeitern weiterarbeiten, die Sie
auch tatsachlich bendtigen. In den folgenden 3 Fallgruppen schei-
tern betriebsbedingte Kiindigungen des VerauRerers nicht am be-
vorstehenden Betriebsiibergang:

Fallgruppe 1— Sanierungskiindigungen des spateren VerdufRe-
rers: Der bisherige Betriebsinhaber denkt noch gar nicht an einen
Betriebsiibergang. Aus betrieblichen Griinden (z. B. deutlicher
Auftragsriickgang) streicht er eine Schicht (Arbeitsplatzwegfalll)
und kiindigt mehreren Mitarbeitern. Nachdem er festgestellt
hat, dass auch diese Malinahmen nicht helfen, verhandelt er mit
einem Erwerber und verauBert schliel3lich seinen Betrieb. Diese
Kindigungen sind auch dem Erwerber gegentber wirksam, weil
der spatere Betriebstibergang nicht ursachlich fir die betriebsbe-
dingten Kiindigungen war.

Fallgruppe 2 —Sanierungskonzept des VerauRerers: Der bisherige
Betriebsinhaber verfolgt zur dringend notwendigen Konsolidie-
rungein eigenes Sanierungskonzept und kiindigt mehreren Mitar-
beitern betriebsbedingt. Gleichzeitig steht er bereits in Verhand-
lungen Uber einen Betriebslibergang. Der Erwerber macht jedoch
keinerlei Vorgaben fiir einen Personalabbau. Spater kommt es tat-
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sachlich zur Betriebsiibernahme. Dem friiheren Betriebsinhaber
steht es unabhangig von einer eventuellen VeraulRerung frei, sein
eigenes betriebliches Sanierungskonzept zu verwirklichen.

Fallgruppe 3 — Sanierungskonzept des Erwerbers: Das unterneh-
merische Konzept eines potenziellen Erwerbers sieht eine gerin-
gere Beschaftigtenzahl vor. Aufgrund dieses Erwerberkonzepts
spricht der VerdufBerer noch vor dem Betriebslibergang betriebs-
bedingte Kiindigungen aus. Diese Konstellation stellt fiir Betriebs-
erwerber die wichtigste Moglichkeit zur friihzeitigen Personalre-
duktion dar. Die vom Veraul3erer aufgrund des Erwerberkonzepts
ausgesprochenen betriebsbedingten Kiindigungen sind wirksam.
Voraussetzung daflir ist aber, dass Sie als Erwerber ein verbindli-
ches Konzept oder einen Sanierungsplan darlegen kénnen!

TIPP @

Nutzen Sie diese anerkannte Moglichkeit, um lhre Vorstel-
lungen davon zu verwirklichen, wie der lbernommene Be-
trieb in Zukunft wirtschaften soll.

Erarbeiten Sie im Vorfeld des Betriebsiibergangs ein Sa-
nierungskonzept, auf dessen Grundlage Sie die Zahl der zu
ubernehmenden Mitarbeiter festlegen, und halten Sie die-
ses Konzept am besten im Vertrag uber den Betriebstber-
gang fest.

TRENNUNGSMOGLICHKEITEN

Phase 2: Im Anschluss an Betriebsiibergang

Nachdem der Betriebslbergang vollzogen ist, handelt es sich bei
den Ubergegangenen Mitarbeitern um Ihre Arbeitnehmer. Ab
diesem Zeitpunkt gelten die allgemeinen Regeln, soweit nicht die
Veranderungssperre gem. § 613a Abs.1Satz 2 BGB greift.

Insbesondere konnen Sie sich als neuer Arbeitgeber auch in die-
sem Zeitraum auf folgende Weise von Mitarbeitern trennen:

« personen- und verhaltensbedingte Kiindigungen,

- auslaufende befristete und auflosend bedingte Arbeitsverhalt-
nisse sowie

- Eigenkiindigungen und Aufhebungsvertrage, die nicht mit
dem Betriebslibergang im Zusammenhang stehen.

Phase 3: Nach Abschluss des Betriebsiibergangs

Ist der Betriebstibergang endgliltig abgeschlossen (= Sie als Er-
werber haben die tatsachliche Leitungsmacht tber den Betrieb
tbernommen und fiihren den Betrieb weiter), entfaltet § 613a
Abs. 4 BGB fir die GUbernommenen Arbeitnehmer keinen Be-
standsschutz mehr. Ab diesem Zeitpunkt konnen Sie diesen unter
denselben Voraussetzungen kiindigen wie lhren anderen Mit-
arbeitern. Auch betriebsbedingte Beendigungs- und Anderungs-
kiindigungen sind jetzt wieder nach den allgemeinen Regeln
moglich.

lhre Beendigungsmaglichkeiten auf einen Blick

Artder Trennung Phase1: Phase 2: Phase 3:
Vor dem Betriebsiibergang Unmittelbar nach dem Nach Abschluss des
Betriebsiibergang Betriebsiibergangs
Auslaufenlassen befris- maoglich, wenn Befristung oder Auflosung nicht moglich moglich
teteroderauflésend be-  anlasslich des (bevorstehenden) Betriebslibergangs
dingter Arbeitsvertrage vereinbart
Eigenkiindigung des moglich, wenn nicht durch den Betriebslibergang moglich moglich
Mitarbeiters veranlasst
Aufhebungsvertrag moglich, wenn nicht durch den Betriebslibergang moglich, wenn nicht moglich
mit dem Arbeitnehmer veranlasst durch den Betriebstiber-
gang veranlasst
Betriebsbedingte nur moglich, wenn ein verbindliches Erwerberkon- nur moglich, wenn nicht moglich
(Anderungs-)Kiindigung  zeptvorliegt oder betriebsbedingter Kindigungs- durch den Betriebstber-
grund ohne Zusammenhang zum Betriebsiibergang  gangveranlasst (selten!)
gegeben ist (= Sanierung)
Personen- oder verhal- moglich moglich moglich

tensbedingte Kiindigung
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UNTERRICHTUNG

Wie Sie lhre gesetzlichen Informationspflichten rechtssicher
erfiillen und iiberraschende Widerspriiche vermeiden

Liegt ein Betriebs(teil-)libergang vor, verlangt das Gesetz, dass die Arbeitnehmer im Vorfeld umfassend iiber den Betriebsiibergang zu
unterrichten sind (§ 613a Abs. 5 BGB). Hierauf sollten Sie besonderes Augenmerk legen. SchlieBlich setzen Sie damit das 1-monatige Wi-
derspruchsrecht gegen den Ubergang des Arbeitsverhiltnisses in Gang — vorausgesetzt, die Unterrichtung erfolgt fehlerfrei.

Form & Mindestinhalt lhrer Unterrichtung

Die Unterrichtung muss vor dem Betriebslibergang stattfinden
und (nur) in Textform erfolgen. Die Bekanntgabe per E-Mail oder
im Intranet reicht also aus. Aus Beweisgriinden empfiehlt sich je-
doch ein Unterrichtungsschreiben, dessen Empfang Sie sich auch
bestatigen lassen sollten. AuBerdem muss lhre Unterrichtung
mindestens folgende Punkte enthalten:

- Zeitpunkt des geplanten Betriebstibergangs

- genauer Name und Anschrift des Betriebserwerbers

- Grund des Betriebstibergangs (z. B. Verkauf des Betriebs oder
Betriebsteils), die rechtlichen Folgen (= Ubergang des Arbeits-
verhaltnisses)

- die wirtschaftlichen und sozialen Folgen (z. B. die beim Erwer-
ber geltenden Tarifvertrage und Betriebsvereinbarungen)

- hinsichtlich der betroffenen Arbeitnehmer in Aussicht ste-
hende MaRnahmen (z. B. Kindigungen oder Weiterbildungs-
mafRnahmen im Zusammenhang mit einer geplanten Produk-
tionsumstellung)

TIPP @

Die Unterrichtungspflicht trifft sowohl den alten Arbeitge-
ber als auch den Betriebserwerber. Parallele Unterrichtun-
gen konnen jedoch zu Widerspruchlichkeiten und damit
zur Fehlerhaftigkeit insgesamt fiihren. Daher sollten sich
beide Seiten Uber eine einheitliche Unterrichtung verstan-
digen oder die betreffenden Mitarbeiter am besten gleich
gemeinsam unterrichten.

Vorsicht, Falle! Widerspruch noch 7 Jahre méglich

Nur bei fehlerfreier Unterrichtung beginnt die 1-monatige Wider-
spruchsfrist zu laufen! Andernfalls kann der Arbeitnehmer noch
Jahre spater dem Betriebstibergang widersprechen, das Arbeits-
verhaltnis mit dem BetriebsveraulRerer lebt dann wieder auf. Nach
der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) verwirkt
das Widerspruchsrecht selbst im Fall unwidersprochener Weiter-
arbeit beim Betriebserwerber grundsatzlich erst nach 7 Jahren
(22.07.2021, Az. 2 AZR 6/21).

TIPP @

Unterrichten Sie bei Fehlern erneut! Stellen Sie fest, dass
eine ursprungliche Unterrichtung tGber den Betriebstiber-
gang fehlerhaft war, sollten Sie diese nachbessern, um die

Widerspruchsfrist nachtraglich in Gang zu setzen. Wider-
spriiche kdnnen dann nur noch einen Monat nach Zugang
der nachgebesserten Unterrichtung erfolgen. So erhalten
Sie Klarheit, welche Mitarbeiter endgiltig tibergehen.

g’i Meine Empfehlung!
Vereinbaren Sie einen Widerspruchsverzicht

Eine weitere Moglichkeit besteht darin, die Mitarbeiter, etwa
durch Pramien, dazu zu bewegen, auf ihr Widerspruchsrecht zu
verzichten. Diese Moglichkeit hat das Bundesarbeitsgericht nach
Betriebslibergang ausdricklich anerkannt. Offen ist, ob dieser
Verzicht eine ordnungsgemafe Unterrichtung voraussetzt.

Achtung! Eine solche Vereinbarung muss schriftlich erfolgen und
den Verzicht eindeutig und zweifelsfrei zum Ausdruck bringen
(BAG, 28.02.2019, Az. 8 AZR 201/18). Hierfiir kénnen Sie folgende

Formulierung verwenden: @ @

Mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung erkldrt Frau/Herr
.., dass sie/er auf ihr/sein Widerspruchsrecht gem. § 613a
Abs. 6 BGB beztiglich des Betriebstibergangs vom ... der Fir-
ma/Abteilung ... auf die Firma ... endgliltig verzichtet. Im
Gegenzug erhdlt Frau/Herr ... eine zum .... fdllige einmalige
Abstandszahlung in Hohe von ... €.

Widerspruchsverzicht

Widerspruch: Achten Sie auf die Formalien

Maochte ein Mitarbeiter dem Ubergang seines Arbeitsverhaltnis-
ses wirksam widersprechen, muss er diese Formalien einhalten:

- Der Widerspruch kann nur binnen eines Monats nach der
Unterrichtung gegenliber dem bisherigen Arbeitgeber oder
dem neuen Betriebsinhaber erklart werden.

- Der Widerspruch muss schriftlich erfolgen (= Schreiben mit
Originalunterschrift!), § 613a Abs. 6 BGB.

So geht es nach einem Widerspruch weiter

Widerspricht der Arbeitnehmer form- und fristgerecht, hat dies
zur Folge, dass sein Arbeitsverhaltnis mit dem Betriebsveraulerer
fortbesteht. Hat dieser aufgrund der BetriebsveraufSerung keine
Moglichkeit mehr, den widersprechenden Mitarbeiter weiterzu-
beschaftigen, kann der BetriebsveraulRerer ggli. dem Arbeitneh-
mer betriebsbedingt kiindigen.
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Musterformulierung: Widerspruchsverzicht





Widerspruchsverzicht

Mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung erklärt Frau/Herr …., dass sie/er auf ihr/sein Widerspruchsrecht gem. § 613a Abs. 6 BGB bezüglich des Betriebsübergangs vom … der Fir ma/Abteilung … auf die Firma … endgültig verzichtet. Im Gegenzug erhält Frau/Herr … eine zum …. fällige einmalige Abstandszahlung in Höhe von … €. 





...							...

Ort, Datum 						Ort, Datum



...							... 

Unterschrift Arbeitgeber				Unterschrift Arbeitnehmer
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Musterformulierung: Widerspruchsverzicht bei Betriebsübergang
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HAFTUNG & CO.

Welche Rechtsfolgen eines Betriebsiibergangs fiir Sie noch

wichtig sind

Neben dem Ubergang der Arbeitsverhltnisse sowie den Einschriankungen des Kiindigungsrechts ordnet das Gesetz noch weitere zwin-
gende Rechtsfolgen eines Betriebsiibergangs an, denen sich weder der VerduRerer noch der Betriebserwerber entziehen konnen. So er-
weitert das Gesetz etwa auch die Haftung fiir die Anspriiche der vom Betriebsiibergang betroffenen Arbeitnehmer.

Erwerber haftet auch fiir ,,Alt-Verbindlichkeiten“

Nach der gesetzlichen Regelung in § 613a Abs. 1 BGB haftet der
neue Betriebsinhaber flr die Anspriiche der Mitarbeiter, deren
Arbeitsverhadltnisse mit der Betriebslibernahme auf ihn liberge-
gangen sind. Als Erwerber haften Sie somit nicht erst fiir ab dem
Zeitpunkt des Betriebsubergangs entstandene Anspriiche, son-
dern auch flr alle Arbeitnehmeransprtiche, die bereits vor der Be-
triebslibernahme entstanden und fallig geworden sind.

VeriduBerer haftet nur fiir (Lohn-)Riickstinde

Zusatzlich zum neuen Inhaber haftet auch der Betriebsveraulerer
als Gesamtschuldner, allerdings nur fir die Erflllung derjenigen
Anspriiche des Uibergangenen Arbeitnehmers,

1. die vor dem Betriebstibergang entstanden und fallig gewor-
den sind oder

2. die vor dem Betriebslibergang entstanden und vor Ablauf
von einem Jahr nach dem Betriebslibergang fallig werden.
Fir diese Anspriiche haftet er nur zeitanteilig entsprechend
dem zum Zeitpunkt des Betriebsiibergangs abgelaufenen Teil
ihres Bemessungszeitraums (§ 613a Abs. 2 BGB).

Gesamtschuldnerische Haftung bedeutet dabei, dass der Mit-
arbeiter sowohl den Betriebserwerber als auch den VerauRerer
jeweils auf die volle Summe in Anspruch nehmen kann. Ein Aus-
gleich findet erst anschlielend im Innenverhaltnis zwischen den
Gesamtschuldnern (BetriebsveraufRerer und Erwerber) statt.

Beispiel Eine Jahressonderzahlung wird in jedem Monat
des Jahres zu einem Zwolftel erdient und ist mit dem No-
vemberlohn fallig. Zum 01.07. geht der Betrieb Uber. Hier
haftet der BetriebsverdulRerer anteilig fiir den Teil des Jah-
res, in dem er die Arbeitgeberstellung innehatte (bis zum
30.06.). Der Ubergegangene Mitarbeiter kann deshalb die
Weihnachtsgratifikation in dem bis zum 30.06. erdienten
Umfang (= 6/12) sowohl von seinem neuen Arbeitgeber als
auch vom Verduf3erer einfordern.

TIPP @

Die gesamtschuldnerische Haftung nach § 613a Abs. 2 BGB
regelt nicht, wer im Verhaltnis zwischen Erwerber und Ver-
auBerer die Inanspruchnahme zu tragen hat. Ist hierzu
nichts vereinbart, sind die Verpflichtungen nach § 426 Abs. 1
Satz 1 BGB grundsatzlich halftig zu tragen. Legen Sie des-
halb im Ubernahmevertrag eindeutig fest, wer fir welche

Anspruche der Arbeitnehmer aufkommt. Dabei konnen Sie
sich als Betriebserwerber auch eine Haftungsfreistellung
fir alle Arbeitnehmeranspriche, die vor der Betriebsiiber-
nahme entstanden sind, versprechen lassen.

Anzeige & Haftung bei der Unfallversicherung

Der Betriebsverdufierer und der Erwerber sind verpflichtet, dem
Unfallversicherungstrager den Unternehmenswechsel innerhalb
von 4 Wochen anzuzeigen (§ 192 Abs. 4 Sozialgesetzbuch (SGB) VII).
Dieser Anzeigepflicht sollten Sie auch rechtzeitig nachkommen.
Bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Wechsel angezeigt
wird, haften namlich Betriebserwerber und BetriebsverauRerer
weiterhin als Gesamtschuldner auf die Zahlung der Beitrage zur
Unfallversicherung (§ 150 Abs. 4 SGB VII).

Wiedereinstellung: Wann ausnahmsweise ein
Anspruch gegen den Erwerber bestehen kann

Hat der spatere BetriebsverauRerer seinen Mitarbeitern betriebs-
bedingt geklndigt, bevor klar war, dass ein Betriebslibergang
stattfinden wiirde, konnen diese nach der Rechtsprechung der Ar-
beitsgerichte ausnahmsweise einen Wiedereinstellungsanspruch
gegen den Erwerber haben. Dies ist dann der Fall, wenn:

- das ,alte” Arbeitsverhaltnis wirksam gekiindigt wurde,

- die Entscheidung, das Unternehmen nach einem Betriebsuber-
gang fortzuflihren, noch vor Ablauf der Kiindigungsfrist
getroffen wurde,

- im Betrieb ein freier Arbeitsplatz besteht, Uber den Sie noch
keine anderweitigen Dispositionen getroffen haben, und

- der Mitarbeiter innerhalb eines Monats nach Kenntnis des
Betriebstibergangs die Weiterbeschaftigung verlangt.

Wann der Betriebsrat mitgeht und mitredet

Besteht im Betrieb des VerauRerers ein Betriebsrat, bleibt dieser
beim Betriebstibergang im Amt und geht mit Uber. Fir dessen
Mitbestimmungsrechte beim Betriebstibergang gilt:

1. Der Ubergang eines gesamten Betriebs stellt keine mitbe-
stimmungspflichtige Betriebsanderung gemaf3 § 111 Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG) dar. Der Betriebsrat kann deshalb
weder Verhandlungen Uber einen Interessenausgleich noch
das Aufstellen eines Sozialplanes verlangen.

2. Wird hingegen nur ein Betriebsteil Gbertragen, liegt darin
regelmafig eine mitbestimmungspflichtige Betriebsaufspal-
tung bzw. beim Erwerber ein Zusammenschluss (§ 111 Satz 3
Nr. 2 BetrVG).
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